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Umwandlung eines Rückzahlungsanspruchs Planungskosten Südbahn gegen 
die Stadt Ravensburg in einen Zuschuss zugunsten des Landes 
 
 
I.  Beschlussentwurf: 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Kreistag den Rückzahlungsanspruch für 
vorfinanzierte Planungskosten (Leistungsphasen I und II) der Südbahnelektrifizierung 
wie dargelegt in einen Zuschuss zugunsten des Landes umzuwandeln. 
 
 
II. Kurzdarstellung der Sach- und Rechtslage: 
Der Kreistag hat am 14.12.2006 die grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme einer 
anteiligen Vorfinanzierung anteiliger Planungskosten für die Südbahnelektrifizierung 
(Leistungsphasen I und II) erklärt. Der Anteil des Landkreises Ravensburg, als einem 
der 24 Kooperationspartner des Interessenverbandes Südbahn an den Kosten in 
Höhe von 1.400.000 € beträgt 152.169 €. 
 
Er wurde in 3 Raten in den Jahren 2008/2009 an die vom Interessenverband  
beauftragte Stadt Ravensburg ausbezahlt, die ihrerseits einen entsprechenden  
Finanzierungsvertrag mit der DB Netz AG und DB Energie GmbH abgeschlossen 
hatte. Darin ist u. a. geregelt, dass diese der Stadt die von dieser vorfinanzierten  
anteiligen Planungskosten erstatten, sobald seitens des Bundes die Finanzierung der 
Planungs- und Verwaltungspauschale im Zuge der Realisierung des Projektes erfolgt 
ist. 
 
Das Land hatte später zusätzlich gefordert, dass sich der Interessenverband auch an 
den Planungskosten des Landes für die weiteren Planungsphasen mit max. 
3,5 Mio. € beteiligt, sofern das Land die Planungskosten nach Abschluss der  
Maßnahme nicht oder nicht vollständig vom Bund zurückerstattet bekommen sollte.  
Für den Anteil des Landkreises Ravensburg in Höhe von 380.552 € hatte der  
Kreistag dann am 15.03.2012 eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe  
beschlossen. Der Interessenverband ist hierüber bisher aber keine rechtlichen  
Verpflichtungen eingegangen. 
 
Mit Brief vom 25. September 2015 – siehe Anlage – bittet nun Herr Landrat Lothar 
Wölfle (Bodenseekreis) als Vorstand des Interessenverbands Südbahn alle  
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Mitglieder um formalen Verzicht auf die Rückzahlung vorfinanzierter Planungskosten  
in Höhe von 1.242.637,93 € zu Gunsten des Landes. Diese Zustimmung erfolgte 
aber nur unter dem Vorbehalt, dass das Land keine weiteren Forderungen an die 
Mitglieder des Interessenverbandes stellt. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Umwandlung des Rückzahlungsanspruchs  
zuzustimmen, sofern sich die anderen Partner ebenfalls hierfür entscheiden.  
Die Umwandlung soll durch eine Zusatzvereinbarung zum Vertrag mit der Stadt 
Ravensburg vollzogen werden. 
 
 
III. Finanzielle Auswirkungen:  
Keine 
Im Haushalt 2016 sind weder Aufwendungen noch Erträge (Rückzahlungen)  
veranschlagt. Der Finanzierungsbeitrag des Landkreises wurde bereits ausbezahlt. 
 
 
Anlage: 
 
2015-09-25 Verzicht auf Rückzahlung der Planungskosten 
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